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Nachrichten.
2m Name» der helvetischen einen und

»ntheilbaren Republik.
Gesetz.

Die Gesetzgebende» Räthe
die Anzeige eines Mitglieds des großen Raths,daß d,e Derwaltungskanimer des Kantons Zürich durch

w Ràâ'"d«. sich anlaßt habe?
in Rucksich. den gegenwärtigen wichtigen Umstände»

zûstà "àst'nniite Zeit den Rechtötried ein-

In Betrachtung, daß diese Verordnung konstitn«Wiiswidrig sey, verordnendaß die obcrgcnannteVerordnung vom -4 April aufgehoben sey, und miS->
illegen den in dieser Verordnung gebrauchten

Ausdruck hohe Verwaltungskammer.

-à««-» M..»,-,M
Das Direktorium beschließt obiges Dekretsolle so.gleich vollzogen sonach dem Statthalter des Kantons

nà?à?àgen werden sich in die dortige Admi!
nistrationstammer zu verfügen, in seiner Gegenwartdas Dekret ablesen und in das Protokoll eintrage»»lassen. Arau, den - z May, 798.

^

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
(t.. 5.) Legrand.

Dem Original gleichlautend befundein
^lretair.

Benoit, Sekret, des Justizministers,'

Beschluß.
Das Vollziehunqs - Direktorium der helvetischen

einen und unlhcilbaren Republik.

Ve?w.AîPublicist der Verordnung beb
b7 ^' .'^ "'mer des Kantons Zürich, wodurch
lusp-Nwordên «uf w.llkührliche Weist



In Betrachtung der Nothwendigkeit den Folgen vor«

zudcuqen, weiche die Publikation einer Maaßregeln,
die den Reckten sowohl des öffentlichen als des Pri-
vMeiqcnlhums zuwider läuft, verursache» könnte, wen

die Aufhebung dieser Maaßregel Nicht die gleiche

Publicist erhalten würde.

Nach angehörtem Narvort seines Justiz - und Poli-
«cy - Ministers, beschließt, was folgt:

1. Das Dekret der acsetzqebendcn Räthe vom -z
May, so» durch ocn Druck bekannt gemacht, und

allen Statthaltern zugesendet werden, mit dem

Auftrage dass!bc alle» konstitnirten Gewalten mitzutheilen,
und ibm die größte Publicist zn geben.

2. Dem Justiz - und Pslizey Minister ist die

Vollziehung dieses Beschlusses aufgetragen.

Also beschlossen, und Nlit dem Stempel des

Direktoriums bezeichnet- in Arau den -<? May, 1798.
Der Präsident dcS vollziehenden Direktoriums,

(h.. d. Leg rand.
Stek, Gen. Sekretair.

Dem Original gleichlautend befunden.

Benoit, Sekret, des Justiz-Ministers.

M drucken und publ'cirm befohlen

Arauden Z> May, ,798-
Der Minister der Justiz und Polizey.

Fr. Bern. Meyer.

Auslösung des letzten Räthsels: Eßlnst.

Räthsel.

Ich trag das Fell von manchen Thieren,

Din kurz und lang, rund, groß und klein?

Man liebt mich nur, um nicht zu frieren.

Im Sommer muß ich oft ein Raub der Würmer sey»'


	Nachrichten

